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Sterbegeldversicherungen:
Bezugsrecht überprüfen
Mit dem Wegfall des gesetzlichen Sterbegeldes entschlossen sich immer mehr Leute privat vorzusorgen

Mit dem Wegfall des ge-
setzlichen Sterbegeldes ha-
ben sich immer mehr Leute
dazu entschlossen, privat
vorzusorgen und eine Ster-
begeldversicherung für sich
abzuschließen. Leider ist
die Beratung durch die Ver-
sicherungsvertreter nicht
immer umfassend genug.

Aspekte wie z.B. die entste-
henden Bestattungskosten
werden von Versicherungs-
vertretern häufig pauschal-
isiert, so dass teilweise zu nied-
rige oder zu hohe Versiche-
rungssummen für die Bestat-
tungskosten veranschlagt wer-
den. Die Bestattungsgeschäfte
in Bochum beraten sie kompe-
tent über die tatsächlichen Be-
stattungskosten und Fried-
hofsgebühren und erstellen Ih-
nen eine realistische Kosten-
aufstellung. Anhand dieser
Kostenaufstellung errechnen
sie die für Sie angemessene
Versicherungssumme und
schließen eine entsprechende
Sterbegeldversicherung.

Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang das so genannte
Bezugsrecht. Sollte in dem Be-
zugsrecht kein Angehöriger
oder kein Bestattungsgeschäft
eingetragen sein, beauftragt
die Versicherungsgesellschaft
ein Bestattungsgeschäft, das
mit der Versicherungsgesell-
schaft zusammen arbeitet. In
der Regel erwähnen die Versi-
cherungsvertreter nicht, dass
dafür eine Servicepauschale
von ca. 10 – 15 Prozent einbe-
halten wird – eine Summe, die
Ihnen für die Bestattungskos-
ten fehlt. Es ist daher in jedem
Fall ratsam, bestehende Versi-
cherungen im Hinblick auf das
Bezugsrecht zu überprüfen
und schnellstmöglich einen
Bezugsberechtigten einzutra-
gen, der ihre Interessen wahrt.
Gleichzeitig können Sie damit
die Kosten für die Servicepau-

Bestattungskosten deckt. Je-
der, der einen Bestattungsvor-
sorgevertrag oder eine Sterbe-
geldversicherung abgeschlos-
sen hat, sollte dementspre-
chend seinen Bestatter aufsu-
chen und sich den Kontoaus-
zug incl. der bereits
angefallenen Zinsen zeigen
lassen, um über den aktuellen
Standinformiertzusein.Gege-
benfalls müsste die Versiche-
rungssumme erhöht werden.
Immer wieder wird nachge-
fragt, ob das Sozialamt die
Sterbegeldversicherung auflö-
sen darf. Generell gilt, dass die
Sterbegeldversicherung nicht
vom Sozialamt aufgelöst wer-
dendarf, sonderneinestandes-
gemäße Bestattung durchführ-
bar sein muss.

Abschließend ein Hinweis:
Überprüfen Sie, ob Sie über-
haupt eine Sterbegeldversi-
cherung abgeschlossen haben.
Eine herkömmliche Unfall-
oder Hausratversicherung ist
keine Sterbegeldversicherung
und greift nicht im Todesfall.

Jeder sollte überprüfen: Bin ich
Sterbegeld versichert?

Immer wieder wird gefragt, ob das Sozialamt die Sterbegeldversicherung auflösen darf. Generell gilt,
dass die Sterbegeldversicherung nicht vom Sozialamt aufgelöst werden darf....

schale vermeiden.
Empfehlenswert ist es, einen

Vorsorgevertrag bei einem Be-
stattungsgeschäft Ihrer Wahl
zu hinterlegen und das Bestat-
tungsgeschäft als Bezugsbe-
rechtigten einzutragen, vor al-
lem dann, wenn Sie keine An-
gehörigen mehr haben. Falls
sichihre familiäreSituationge-
ändert hat, sie vielleicht inzwi-
schengeschiedensindoderder
Bezugsberechtigte verstorben
ist, sollten Sie auf jeden Fall
Ihre Versicherungspolice
noch einmal aktualisieren.
Gerne helfen Ihnen die Bestat-
tungsgeschäfte weiter.

Auch die Höhe der Versi-
cherungssumme sollte über-
prüft werden. Aufgrund der
jährlichen Erhöhungen der
Friedhofsgebühren besteht die
Gefahr, dass die Versiche-
rungssumme nicht mehr die
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